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Vorwort

Die Pflegeversicherung kommt nicht zur Ruhe.
Mit inzwischen 5 Millionen Pflegebedürftigen, die bis 2030 prognostiziert nochmals um 
knapp 2 Millionen anwachsen werden, 20 verschiedenen Ansprüchen, die aufwendig er
läutert und beraten werden müssen, und einem Teilleistungssystem, das zunehmend die 
Finanzkraft der Pflegebedürftigen und ihrer Angehörigen bzw. der Träger der Sozialhilfe 
überfordert, wäre eine echte Reform notwendig. Ob es wirklich ein positives Zeichen ist, 
wenn sich das Beitrags- und Einnahmevolumen einer Sozialversicherung innerhalb eines 
relativ kurzen Zeitraums von 2016 - 2022 auf rund 60 Mrd. EUR verdoppelt, mag jede 
oder jeder für sich entscheiden, wenn gleichwohl die nachvollziehbare Forderung nach 
finanzieller Entlastung von den Pflegeaufwendungen lautstark erhoben werden muss.
Das einst modernste Gesetz einer Sozialversicherung wurde von jeder Bundesgesundheits
ministerin und jedem Bundesgesundheitsminister um weitere Ansprüche „ergänzt“, ohne 
die jeweils notwendige Begrenzung auf das Wesentliche. Augenscheinlich fehlt dem Ge
setzgeber die Einsicht, dass die Regelungen in der Praxis auch umgesetzt werden müssen, 
sonst geschieht trotz der gesetzlichen Regelung nichts. Bestes Beispiel: Vor 15 Jahren wur
den mit großen Erwartungen in § 113a SGB XI Regelungen für gesetzliche Expertenstan
dards in der Pflege geschaffen. Nachdem die Pflege-Selbstverwaltung bis heute keinen ein
zigen Standard verbindlich eingeführt hatte, wurde § 113a SGB XI nun schlicht gestrichen.1 
Vielfach haben Regelungen inzwischen einen eindrucksvollen Umfang angenommen, weil 
der Gesetzgeber an sich einfache Fragen mit ellenlangen Bestimmungen zu beantworten 
pflegt, um damit unter Einbeziehung verschiedenster Akteure des Pflegebereichs, aber 
immer unter der Regie des Bundesgesundheitsministeriums, einen erstaunlichen bürokra
tischen Aufwand in Gang zu setzen. Als Beispiel seien die nicht enden wollenden Repa
raturen an den Tariftreuereglungen genannt, die nun um § 82c Abs. 2a und 2b SGB XI 
ergänzt wurden.2

Derzeit braucht es angesichts der begrenzten finanziellen Mittel für inzwischen 5 Million 
Pflegebedürftige und ihre Angehörigen ein beherztes gesetzgeberisches Handeln. Kernfra
ge der nächsten Jahre wird sein, welche Leistungen zukünftig eine beitragsfinanzierte 
Sozialversicherung zur Verfügung stellen kann und will. Neue nachhaltige Ideen, die 
spürbare Maßnahmen angesichts der aktuellen Herausforderungen für die Pflegebedürfti-
gen, ihre Angehörigen, die Beschäftigten und die Pflegeeinrichtungen bringen, fehlen 
jedenfalls im PUEG3 vollständig. Dabei dürfte es deutlich zu einfach sein, wenn stets nach 
weiteren Finanzmitteln gerufen wird und die prognostizierten 6 Mrd. EUR Beitragsmehr
einnahmen noch durch ergänzende steuerfinanzierte Milliarden ergänzt werden sollen. 
Eine kurzfristige schuldenfinanzierte Leistungsausweitung für den Bedarf der jetzigen 
Alterskohorte ist bereits aus Gründen der Generationsgerechtigkeit nicht mehr mit dem 

1 BT-Drs. 20/6544, 76.
2 BT-Drs. 20/6544, 74 f.
3 Der parlamentarische Gesetzgebungsgang: BT-Drs. 20/6544 (Gesetzentwurf der Fraktio

nen der „Ampelkoalition“); BT-Drs. 20/6869 (wortgleicher Gesetzentwurf der Bundes
regierung); BT-Drs. 20/6983 (Bericht und Beschlussempfehlung des Ausschusses für Ge
sundheit).
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Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG vereinbar, wenn klar ist, dass derartige Leistungen 
künftigen Generationen nicht mehr zugutekommen können.4

Die ideenlose Reform der Pflegeversicherung in der 20. Legislaturperiode musste aufgrund 
der Rechtsprechung des BVerfG5 erlassen werden. Alle Regelungen über das Beitragsrecht 
hinaus sind lediglich dem Umstand geschuldet, dass die vorherigen Rechtsänderungen 
sich als unvollständig erwiesen haben. Mit anderen Worten: Der Gesetzgeber diskutiert 
und entscheidet nicht, welche Leistungen wirklich notwendig sind. Die Pflege-Selbstver-
waltung agiert für die heutige Zeit – mit dem neuen „Deutschland-Tempo“ – viel zu 
langsam und schwerfällig, so dass der Gesetzgeber selbst die Regelung zu treffen hat. 
Schließlich ist das SGB XI insgesamt zu „entrümpeln“. Genügend Aufgaben also für die 21. 
Legislaturperiode!
Hier setzt das vorgelegte Buch an, indem das Verfahren zur Feststellung eines Pflegegra-
des und die vielen Ansprüche in ihrem inneren Zusammenhang und ihrer jeweiligen 
Wechselwirkung dargestellt werden. So können die Grundstrukturen – auch aus dem all
gemeinen Teil (SGB I) und den weiteren Sozialgesetzbüchern – deutlich herausgearbeitet 
werden und es wird plastisch, wie das Verfahren abläuft und wo es Vollzugsdefizite gibt. 
Die Wahlmöglichkeiten zur individuellen Umgliederung der Leistungen und Ansprüche 
werden aufgezeichnet, um eine individuelle passgenaue Pflege zu ermöglichen, die einer 
aufwendigen Beratung bedarf.
Die Veröffentlichung richtet sich über die Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte im So
zialrecht und die Richterinnen und Richter der „P“-Kammern und Senate hinaus, an 
diejenigen, die täglich Fragen zum SGB XI und zur sozialen Pflegeversicherung beantwor
ten müssen, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Pflegestützpunkten, Bera
tungsstellen, den Gutachterinnen und Gutachter der Medizinischen Dienste und natürlich 
den Sozialversicherungsfachangestellten bei den Pflegekassen. Ihnen soll das SGB XI als 
Handwerkszeug aufbereitet werden.
Wir haben die „üblichen“ Abkürzungen benutzt, so dass auf ein eigenes Abkürzungsver
zeichnis verzichtet wurde. Die Literatur im Bereich der sozialen Pflegeversicherung ist 
überschaubar, so dass ein Literaturverzeichnis entbehrlich erschien. Zur Verdeutlichung, 
zur ergänzenden Nacharbeit und zum Beleg der Darstellung wurden insbesondere die 
Begründung des Gesetzgebers („BT-Drs.“), die Urteile des Bundessozialgerichts und die 
interne Dienstanweisung des GKV-Spitzenverbandes („Gemeinsames Rundschreiben“) ver
arbeitet und zitiert. Zur weiteren Bearbeitung in Detailfragen sei daher der auskunftsstar-
ke, vor allem stets aktuelle Beck‘sche online Großkommentar zum SGB XI (der frühere 
Kasseler Kommentar) empfohlen.
Ich danke wiederum meiner Ehefrau, Inka Richter, die alle Texte durchgesehen und viele 
Hinweise zur Lesbarkeit gegeben hat. Der Nomos Verlag hat das Werk, das zunächst als 
Gehirnjogging während der Corona Pandemie begann, stets kritisch, aber immer wohl
wollend begleitet. In Rekordzeit wurde die Druckfassung und schließlich das vorliegende 
Buch erstellt. Herzlichen Dank! Für Kritik und Anregungen bin ich stets dankbar.

Hamburg, im Juli 2023 Ronald Richter

4 Dazu Schlegel NJW 2023, 2093 unter Hinweis auf BVerfG Beschl. v. 24.3.2021 – 1 BvR 
2656/18 ua = BVerfGE 157, 30 = NJW 2021, 1723 – Klimaschutz.

5 BVerfG Beschl. v. 7.4.2022 – 1 BvL 3/18, 1 BvR 717/16, 1 BvR 2257/16, 1 BvR 2824/17 = BGBl. I 
2022, 1023 = NJW 2022, 2169; dazu Richter NJW 2023, 415.
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